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MITTEILUNG DER KOMMISSION AN DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND 
DEN RAT 

über die Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens (2007-2013) 

Finanzierung von Energienetzprojekten im Rahmen des Europäischen 
Konjunkturprogramms (zweite Änderung) 

Einleitung 

Auf der Grundlage des Vorschlags der Kommission vom 10. Dezember 2008 zur Änderung 
des Finanzrahmens für die Finanzierung transeuropäischer Energienetz- und Breitband-
Infrastrukturprojekte im Rahmen des Europäischen Konjunkturprogramms1 haben sich das 
Europäische Parlament, der Rat und die Kommission in der Trilog-Sitzung vom 2. April 2009 
darauf geeinigt, das Paket wie folgt zu finanzieren:  

(1) Das Paket, mit dem der Wirtschaft ein zusätzlicher Impuls verliehen und die Sicherheit 
bei der Energieversorgung verbessert werden soll, beläuft sich auf 5 000 Mio. EUR zu 
jeweiligen Preisen: 

(a) 3 980 Mio. EUR werden für die Finanzierung von Energieprojekten bei der 
Teilrubrik 1a des Finanzrahmens bereitgestellt: 2 000 Mio. EUR für 2009 und 
1 980 Mio. EUR für 2010.  

(b) Zudem werden 1 020 Mio. EUR bei der Rubrik 2 bereitgestellt, um das 
Breitband-Internet in ländlichen Gebieten auszubauen und die Maßnahmen zur 
Bewältigung der im Rahmen des GAP-Gesundheitschecks festgelegten „neuen 
Herausforderungen“ zu intensivieren.  

(2) Die Finanzierung des Gesamtbetrags von 5 000 Mio. EUR wird möglichst rasch wie 
folgt sichergestellt: 

(a) Die für 2009 maßgebliche Obergrenze bei der Teilrubrik 1a wird um 
2 000 Mio. EUR angehoben, diese Anhebung wird ausgeglichen, indem die für 
2009 maßgebliche Obergrenze bei der Rubrik 2 um denselben Betrag gesenkt 
wird. Dieses Vorgehen steht in Einklang mit den Nummern 21 bis 23 der 
Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung vom 17. Mai 2006 (IIV)2. Zusätzlich werden 
die Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums im Haushaltsplan 2009 
um 600 Mio. EUR aufgestockt, um das Breitband-Internet zu finanzieren und 
die Maßnahmen zur Bewältigung der „neuen Herausforderungen" zu 
intensivieren. Der mehrjährige Finanzrahmen wird geändert, gleichzeitig wird 
der Haushaltsplan 2009 auf der Grundlage des vorliegenden geänderten 
Kommissionsvorschlags und eines Vorentwurfs für einen 
Berichtigungshaushaltsplan zum Haushaltsplan 2009 entsprechend angepasst. 

                                                 
1 KOM(2008) 859 endg./2. 
2 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1. 
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(b) Die Finanzierung des Restbetrags (2 400 Mio. EUR) wird über einen 
Ausgleichsmechanismus bei der Konzertierung im Verlauf des 
Haushaltsverfahrens 2010 unter Ausschöpfung aller in dem betreffenden 
Rechtsrahmen vorgesehenen budgetären Möglichkeiten sichergestellt und muss 
erforderlichenfalls spätestens bei der Konzertierung im Verlauf des 
Haushaltsverfahrens 2011 ergänzt werden:  

– Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission werden alle 
verfügbaren Quellen prüfen, die für einen Mittelausgleich in Frage 
kommen könnten.  

– Bevor die Verwendung des bei der Rubrik 2 verfügbaren Betrags in 
Erwägung gezogen wird, werden 420 Mio. EUR gebunden, um 2010 
das Breitband-Internet in ländlichen Gebieten auszubauen und die 
Maßnahmen zur Bewältigung der bei der Bewertung der Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik („Gesundheitscheck“) von 2003 
festgelegten „neuen Herausforderungen“ zu intensivieren. 

– Um den Betrag von 1 980 Mio. EUR auszugleichen, werden die bis zu 
den Obergrenzen 2009 verbleibenden Spielräume sowie die im 
Jahr 2010 verfügbaren Spielräume (unter Beachtung von Nummer 13 
IIV) und erforderlichenfalls alle sonstigen verfügbaren finanziellen 
Mittel, einschließlich der im Jahr 2011 verfügbaren Spielräume, in 
Anspruch genommen. Der Ausgleichsmechanismus lässt die 
Finanzausstattungen der im Mitentscheidungsverfahren und im 
jährlichen Haushaltsverfahren beschlossenen Programme unberührt. 

(3) Die Gesamtobergrenze des Finanzrahmens 2007-2013 wird nicht überschritten. 

Am 6. Mai 2009 erließen das Europäische Parlament und der Rat einen Beschluss3, durch den 
der Finanzrahmen mit Wirkung vom 6. Mai 2009 geändert und die Obergrenze der 
Teilrubrik 1a um 2 000 Mio. angehoben wurde.  

Diese Mitteilung enthält einen Vorschlag für einen weiteren Beschluss des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Änderung des Finanzrahmens, damit die für die Teilrubrik 1a 
im Haushaltsjahr 2010 maßgebliche Obergrenze für Verpflichtungsmittel um 1 587 Mio. EUR 
angehoben werden kann. Damit bliebe eine einstweilige Finanzierungslücke von 
393 Mio. EUR, die geschlossen werden müsste, wenn der für die Projekte im Energiebereich 
veranschlagte Betrag von 1 980 Mio. EUR vollständig gedeckt werden soll. Nach Maßgabe 
der IIV muss diese Finanzierungslücke spätestens bei der Konzertierung im Rahmen des 
Haushaltsverfahrens 2011 geschlossen werden.  

Das endgültige Ausmaß der Finanzierungslücke wird bewertet, sobald Anfang November die 
endgültigen Ausführungsdaten für EGFL-Maßnahmen bei der Rubrik 2 vorliegen. Alle neuen 
Marktentwicklungen, die sich auf den Haushaltsplan 2010 auswirken könnten, werden bei 
dieser Gelegenheit ebenfalls bewertet. Die Kommission verpflichtet sich, alle vorhandenen 
finanziellen Möglichkeiten auszuloten, damit die verbleibende Finanzierungslücke bei der 
Haushaltskonzertierung im November 2009 geschlossen werden kann.  

                                                 
3 ABl. L 132 vom 29.5.2009, S. 8.  



 

DE 4   DE 

Inanspruchnahme von Spielräumen und Umschichtung innerhalb der Teilrubrik 1a 

Gemäß Nummer 13 IIV tragen die Organe dafür Sorge, dass innerhalb der Obergrenzen 
ausreichende Spielräume verfügbar bleiben. Innerhalb der 2009 für die Teilrubrik 1a 
maßgeblichen Obergrenze für Verpflichtungsmittel ist kein Spielraum mehr vorhanden. Die 
innerhalb der Obergrenzen der Teilrubrik 1a verfügbaren Spielräume belaufen sich (unter 
Einbeziehung des Berichtigungsschreibens Nr. 2 zur Finanzierung der Stilllegung des 
Kernkraftwerks von Kozloduj im Zeitraum 2011-2013) im Haushaltsjahr 2010 auf 
43 Mio. EUR und (unter Berücksichtigung der jüngsten Vorschläge der Kommission für die 
globale Umwelt- und Sicherheitsüberwachung (GMES), für Kozloduj und für die neuen 
Finanzaufsichtbehörden) im Haushaltsjahr 2011 auf 37 Mio. EUR. Nach Auffassung der 
Kommission können diese Spielräume folglich nicht für einen Beitrag zur Finanzierung der 
im Europäischen Konjunkturprogramm vorgesehenen Tätigkeiten herangezogen werden.  

In ihrer Erklärung vom 2. April 2009 kamen die drei Organe überein, dass der 
„Ausgleichsmechanismus (…) die Finanzausstattungen der im Mitentscheidungsverfahren 
und im jährlichen Haushaltsverfahren beschlossenen Programme unberührt“ lässt. Aus der 
Sicht der Kommission sind zudem keine Mittel für Umschichtungen innerhalb der Teilrubrik 
1a verfügbar.  

Verpflichtungsmittel: Übertragung von Mitteln der Rubrik 2 

Derzeit verbleibt innerhalb der für 2009 maßgeblichen Ausgabenobergrenze für 
Verpflichtungsmittel der Rubrik 2 ein Spielraum von 901 Mio. EUR. Darunter ein Betrag von 
34 Mio. EUR, der auf den Minderverbrauch der mit Berichtigungsschreiben Nr. 10/2009 
eingesetzten Mittel für Fischereiprogramme zurückzuführen ist.  

Hinzu kommen 250 Mio. EUR für die Entwicklung des ländlichen Raumes und 20 Mio. EUR 
für den Klimawandel, die im Haushaltsplan 2009 veranschlagt worden waren, jedoch mangels 
Rechtsgrundlage nicht verwendet werden können.  

Da das Landwirtschaftsjahr 2009 nunmehr abgeschlossen ist, wird vorgeschlagen, den 2009 
bei der Rubrik 2 verbleibenden Spielraum sowie die dort nicht in Anspruch genommenen 
Mittel für die aus Mitteln der Teilrubrik 1a zu finanzierenden Energievorhaben des 
Europäischen Konjunkturprogramms bereit zu stellen.  

Wegen der angespannten Lage an den Märkten für Milcherzeugnisse ist die tatsächliche 
Verfügbarkeit des nicht zugewiesenen Spielraums innerhalb der für 2010 maßgeblichen 
Ausgabenobergrenze für Verpflichtungsmittel bei der Rubrik 2 mit 844 Mio. EUR geringer 
als ursprünglich angenommen.  

Die Kommission schlägt vor, diesen Spielraum zu nutzen, damit folgende Mittel bereitgestellt 
werden können: 

– bei der Rubrik 2 die 420 Mio. EUR, die benötigt werden, um das Breitband-Internet in 
ländlichen Gebieten auszubauen und die Maßnahmen zur Bewältigung der im Rahmen des 
Gesundheitschecks festgelegten „neuen Herausforderungen“ zu intensivieren; 

– ein weiter Betrag von 124 Mio. EUR, der für Energievorhaben der Teilrubrik 1a 
bereitgestellt werden kann.  
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Für die Landwirtschaft bleibt somit innerhalb der Ausgabenobergrenze für 2010 ein 
Spielraum von 300 Mio. EUR verfügbar, der dem Spielraum entspricht, der notwendig ist, 
damit eine Anwendung des Mechanismus zur Sicherstellung der Haushaltsdisziplin 
vermieden werden kann. Gleichwohl hat sich die Kommission verpflichtet, alle gebotenen 
Maßnahmen zu treffen, damit sichergestellt ist, dass die Beschlüsse zu den GAP-Ausgaben 
und deren Finanzierung, einschließlich der Vereinbarung über den Gesundheitscheck, 
eingehalten werden. 

Verpflichtungsmittel: Übertragung von Mitteln der Rubrik 5 

Der innerhalb der Ausgabenobergrenze der Rubrik 5 (Verwaltung) vorhandene Spielraum 
beläuft sich im Haushaltsjahr 2009 auf 131 Mio. EUR (einschließlich einer Erweiterung des 
Spielraums um einen Betrag von 55 Mio. EUR, der auf eine unzureichende Inanspruchnahme 
der Mittel zurückzuführen ist und durch das Berichtigungsschreiben Nr. 10/2009 verfügbar 
wurde) und im Haushaltsjahr 2010 auf 230 Mio. EUR. Ein Teil des Spielraums 2010 wird 
unter Umständen benötigt, um den mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon 
verbundenen zusätzlichen Bedarf zu finanzieren. Dementsprechend kann ein Höchstbetrag 
von 281 Mio. EUR (131 Mio. EUR zu Lasten des Spielraums 2009 und 150 Mio. EUR zu 
Lasten des Spielraums 2010) bereitgestellt werden.  

Verpflichtungsmittel: Übertragung von Mitteln der Teilrubrik 1b 

Schließlich verbleibt innerhalb der für das Haushaltsjahr 2010 maßgeblichen Obergrenze für 
Verpflichtungsmittel bei der Teilrubrik 1b ein Spielraum von 11 Mio. EUR, der sich durch 
den rückläufigen Bedarf an technischer Hilfe ergibt und ebenfalls genutzt werden kann. 

Zahlungsmittel 

Was Zahlungsmittel anbelangt, so muss gemäß Nummer 23 Absatz 4 IIV bei jeder Änderung 
die Aufrechterhaltung eines geordneten Verhältnisses zwischen Verpflichtungen und 
Zahlungen gewährleistet werden. Die jährlichen Obergrenzen für Zahlungsmittel müssen 
folglich auf der Grundlage der Zahlungsprofile, die für die zusätzlichen Verpflichtungen bei 
der Teilrubrik 1a vorgesehen sind, sowie auf der Grundlage der Verringerung der Zahlungen, 
die der Verringerung der Verpflichtungsmittel bei den Rubriken 1b, 2 und 5 in den Jahren 
2009 und 2010 entsprechen, geändert werden.  

Übersicht und Fazit  

Die nachstehende Übersicht gibt Aufschluss über die vorgeschlagenen Änderungen der 
Obergrenzen für Verpflichtungsmittel und Zahlungsmittel des Finanzrahmens. Die Beträge 
sind in jeweiligen Preisen ausgewiesen: 
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Verpflichtungsmittel (in Mio. EUR) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

1a. Wettbewerbsfähigkeit für 
Wachstum und Beschäftigung

1 696 1 696

1b. Wettbewerbsfähigkeit für 
Wachstum und Beschäftigung

-11 -11

2. Bewahrung und 
Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen

-1 171 -233 -1 404

5. Verwaltung -131 -150 -281

Veränderung bei den
Verpflichtungsmittel  insgesamt

0 0 -1 302 1 302 0 0 0 0

Veränderung bei den
Zahlungsmittel insgesamt

0 -1 302 10 364 481 447 0

 

Die Änderung ist in Bezug auf die globalen Obergrenzen für Verpflichtungsmittel und 
Zahlungsmittel, die in jeweiligen Preisen ausgewiesen sind, insgesamt haushaltsneutral.  

Aus diesen Änderungen ergibt sich der nachstehende Finanzrahmen (die Beträge sind in 
jeweiligen Preisen ausgewiesen).  

Der förmliche Beschluss über die Änderung des Finanzrahmens muss sich auf die in der IIV 
enthaltene Referenztabelle beziehen, die in konstanten Preisen von 2004 erstellt ist. Die in 
jeweiligen Werten ausgedrückten Beträge sind also in Beträge zu Preisen von 2004 auf der 
Grundlage eines festen Deflators von jährlich 2 % entsprechend der Nummer 16 der IIV 
umzurechnen. 



 

DE 7   DE 

(In Mio. EUR - jeweilige Preise)

VERPFLICHTUNGSMITTEL INSGESAMT 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Nachhaltiges Wachstum 53 979 57 653 61 700 63 467 63 638 66 628 69 621 436 686
1a Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung 8 918 10 386 13 272 14 084 12 987 14 203 15 433 89 283
1b Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung 45 061 47 267 48 428 49 383 50 651 52 425 54 188 347 403

2. Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen 55 143 59 193 56 468 59 880 60 338 60 810 61 289 413 121
    Ressourcen

davon: marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen 45 759 46 217 46 679 47 146 47 617 48 093 48 574 330 085
3. Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht 1 273 1 362 1 523 1 693 1 889 2 105 2 376 12 221

3a Freiheit, Sicherheit und Recht 637 747 872 1 025 1 206 1 406 1 661 7 554
3b Unionsbürgerschaft 636 615 651 668 683 699 715 4 667

4. Die EU als globaler Akteur 6 578 7 002 7 440 7 893 8 430 8 997 9 595 55 935
5. Verwaltung (1) 7 039 7 380 7 568 7 858 8 334 8 670 9 095 55 944
6. Ausgleichszahlungen 445 207 210 862

VERPFLICHTUNGSMITTEL INSGESAMT 124 457 132 797 134 909 140 791 142 629 147 210 151 976 974 769

Verpflichtungsmittel in % des BNE 1,02% 1,08% 1,13% 1,16% 1,13% 1,12% 1,11% 1,11%

ZAHLUNGSMITTEL INSGESAMT 122 190 129 681 122 556 133 515 133 816 140 681 142 855 925 294

Zahlungsmittel in % des BNE 1,00% 1,05% 1,03% 1,10% 1,06% 1,07% 1,05% 1,05%
Spielraum 0,24% 0,19% 0,21% 0,14% 0,18% 0,17% 0,19% 0,19%

Eigenmittel-Obergrenze in % des BNE 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

 FINANZRAHMEN 2007-2013: Zweite Änderung im Hinblick auf das Europäische Konjunkturprogramm 

(1) Ausgaben für Ruhegehälter: Die innerhalb der Obergrenze dieser Rubrik berücksichtigten Beträge sind Nettobeträge und berücksichtigen nicht die jeweiligen Beiträge des 
Personals zur Versorgungsordnung bis zu einer Höhe von 500 Mio. EUR zu Preisen von 2004 für den Zeitraum 2007-2013.
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Geänderter Vorschlag für einen 

BESCHLUSS DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Änderung der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 über die 
Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung im Hinblick auf den 

mehrjährigen Finanzrahmen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION -  

gestützt auf die Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und der Kommission vom 17. Mai 2006 über die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung4, insbesondere auf die Nummern 21, 22 Absätze 1 und 2 
und 23, 

auf Vorschlag der Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) In der Konzertierungssitzung vom 19 November 2009 haben das Europäische 
Parlament, der Rat und die Kommission Einigung über die Einzelheiten der 
Beschaffung zusätzlicher Mittel erzielt, damit im Rahmen des Europäischen 
Konjunkturprogramms für die Modernisierung der Infrastruktur und die Förderung der 
Energiesolidarität Projekte im Energiebereich und das Breitband-Internet finanziert 
werden und die Maßnahmen zur Bewältigung der anlässlich der Halbzeitbewertung 
der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik von 2003 („Gesundheitscheck“) 
festgelegten „neuen Herausforderungen“. intensiviert werden können5. Die 
Finanzierung erfordert eine Änderung des mehrjährigen Finanzrahmens 2007-2013 
gemäß den Nummern 21, 22 und 23 der Interinstitutionellen Vereinbarung, damit die 
für 2010 maßgebliche Obergrenze für Verpflichtungsmittel bei der Teilrubrik 1a um 
1 587 Mio. EUR zu jeweiligen Preisen angehoben werden kann. 

(2) Die Anhebung der Obergrenze bei der Teilrubrik 1a wird vollständig ausgeglichen, da 
die Obergrenze für Verpflichtungsmittel bei den Rubriken 1b, 2 und 5 für die Jahre 
2009 und 2010 um insgesamt 1 587 Mio. EUR gesenkt wird.  

(3) Um ein geordnetes Verhältnis zwischen Verpflichtungen und Zahlungen zu 
gewährleisten, werden die jährlichen Obergrenzen für Zahlungsmittel angepasst. Diese 
Anpassung ist haushaltsneutral. 

                                                 
4 ABl. C 139 vom 14.6.2006, S. 1. 
5 KOM(2008) 800, KOM(2008) 859, KOM(2009) 171, und ABl. L 132 vom 29.5.2009, S. 8. 
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(4) Anhang I der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung ist also entsprechend zu ändern6- 

BESCHLIESSEN: 

Einziger Artikel 

Anhang I der Interinstitutionellen Vereinbarung über die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung wird durch den Anhang dieses Beschlusses ersetzt. 

Brüssel, den 

Im Namen des Europäischen Parlaments   Im Namen des Rates 
Der Präsident   Der Präsident 

                                                 
6 Zu diesem Zweck werden die aus der genannten Vereinbarung resultierenden Beträge in Beträge zu 

Preisen von 2004 umgerechnet. 
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ANHANG  

(in Mio. EUR - zu konstanten Preisen 2004)

VERPFLICHTUNGSMITTEL 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total
2007-2013

1. Nachhaltiges Wachstum 50 865 53 262 55 883 56 356 55 400 56 866 58 256 386 888
1a Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung 8 404 9 595 12 021 12 506 11 306 12 122 12 914 78 868
1b Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung 42 461 43 667 43 862 43 850 44 094 44 744 45 342 308 020

2. Bewahrung und Bewirtschaftung der natürlichen 51 962 54 685 51 145 53 172 52 528 51 901 51 284 366 677
    Ressourcen

davon: marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105
3. Unionsbürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770

3a Freiheit, Sicherheit und Recht 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b Unionsbürgerschaft 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. Die EU als globaler Akteur 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Verwaltung (1) 6 633 6 818 6 855 6 978 7 255 7 400 7 610 49 549
6. Ausgleichszahlungen 419 191 190 800

VERPFLICHTUNGSMITTEL INSGESAMT 117 277 122 683 122 192 125 018 124 167 125 643 127 167 864 147

Verpflichtungsmittel  in % des BNE 1,08% 1,09% 1,06% 1,06% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

ZAHLUNGSMITTEL INSGESAMT 115 142 119 805 111 003 118 557 116 495 120 070 119 535 820 607

Zahlungsmittel in % des BNE 1,06% 1,06% 0,96% 1,00% 0,97% 0,98% 0,95% 1,00%
Spielraum 0,18% 0,18% 0,28% 0,24% 0,27% 0,26% 0,29% 0,24%

Eigenmittel-Obergrenze in % des BNE 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

FINANZRAHMEN 2007-2013 

(1) Ausgaben für Ruhegehälter: Die innerhalb der Obergrenze dieser Rubrik berücksichtigten Beträge sind Nettobeträge und berücksichtigen nicht die jeweiligen Beiträge des 
Personals zur Versorgungsordnung bis zu einer Höhe von 500 Mio. EUR zu Preisen von 2004 für den Zeitraum 2007-2013.
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